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§ 1 Geltungsbereich 
1. Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten 
für Leistungen und Lieferungen aller Art, die von 
der AVR Kommunal AöR (Anstalt des öffentli-
chen Rechts) (nachfolgend „AVR“ genannt) vor-
genommen werden, sofern nicht andere Ver-
tragsbedingungen der AVR vereinbart werden. 
 
2. Geschäftsbedingungen der Vertragspartner 
der AVR, die von diesen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen abweichen, gelten nur, 
wenn und soweit sie ausdrücklich von Seiten 
der AVR schriftlich anerkannt werden. Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Vertragspart-
ners wird ausdrücklich widersprochen. 
 
§ 2 Umfang der Leistungen und Leistungs-
ausführung 
1. Für die Art, den Umfang und die Termine und 
Fristen der Leistungen und Lieferungen sind die 
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen der Ver-
tragsparteien maßgebend. Liegen beiderseitig 
keine schriftlichen Erklärungen vor, so ist die 
schriftliche Auftragsbestätigung der AVR maß-
gebend, sofern dieser nicht unverzüglich nach 
Erhalt durch den Vertragspartner widersprochen 
wird. 
 
2. Die AVR übernimmt kein Beschaffungsrisiko.  
 
3. Vertragliche Pflichten werden von der AVR 
unter Einhaltung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Berufsausübung durch qualifizierte 
Mitarbeiter oder durch qualifizierte Unter-
auftragnehmer ausgeführt. Die Auswahl der ein-
gesetzten Mitarbeiter oder Unterauftragnehmer 
steht im Ermessen der AVR.  
 
4. Die AVR ist zu Teilleistungen und Teilliefe-
rungen berechtigt, soweit diese für den Ver-
tragspartner keinen unzumutbaren zusätzlichen 
Aufwand zur Folge haben. 
 
§ 3 Leistungs- und Lieferzeit; Verzug 
1. Die Einhaltung der Termine und Fristen für 
Leistungen und Lieferungen durch die AVR setzt 
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher von dem 
Vertragspartner an die AVR zu liefernden Unter-
lagen, erforderlichen Genehmigungen, Freiga-
ben sowie die Einhaltung der vereinbarten Zah-
lungsbedingungen und sonstigen Verpflichtun-
gen und Vorbereitungshandlungen voraus. Be-
findet sich der Vertragspartner mit den von ihm 
zu erbringenden Leistungen in Rückstand, ver-

längern sich die für die AVR geltenden Termine 
und Fristen um die Dauer dieses Rückstandes. 
 
2. Termine und Fristen verlängern sich ange-
messen und mindestens um die Dauer der Be-
hinderung oder Unterbrechung beim Eintritt un-
vorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb des 
Einflussbereichs der Vertragsparteien liegen 
und von diesen nicht zu vertreten sind. Dies gilt 
neben Fällen höherer Gewalt insbesondere 
auch bei Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, 
Witterungsereignissen, behördlichen Anweisun-
gen und Anordnungen auch wenn solche Um-
stände bei den Lieferanten und Subunterneh-
mern auftreten und die Hindernisse nachweis-
lich auf die Ausführung der zu erbringenden 
Leistungen und Lieferungen von erheblichem 
Einfluss sind. 
 
3. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die AVR 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Umstän-
de eintreten oder vorhersehbar sind, aus wel-
chen sich ergibt, dass der Vertragspartner die 
vereinbarten Termine oder zugesicherten Ei-
genschaften nicht einhalten kann. 
 
4. Kommt der Vertragspartner in Annahme-
verzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mit-
wirkungspflichten, so ist die AVR berechtigt, den 
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte 
bleiben vorbehalten. 
 
5. Sofern die Voraussetzungen von Absatz 4. 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Un-
tergangs oder einer zufälligen Verschlechte-
rung des Leistungsgegenstandes, der von der 
AVR geschuldet ist, in dem Zeitpunkt auf den 
Vertragspartner über, indem dieser in Annahme- 
oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise für von der AVR erbrachten Leis-
tungen und Lieferungen verstehen sich, soweit 
nichts anderes in Textform vereinbart worden 
ist, als Nettopreise zzgl. der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie beinhalten aus-
schließlich die im Vertrag bezeichneten Leistun-
gen.  
 
2. Erhöhen sich die bei der Kalkulation der Leis-
tungs- und Lieferungspreise der AVR zugrunde-
liegenden Kosten, steht der AVR gegenüber 
dem Vertragspartner das Recht zur angemes-



 

FO-031 AVR Kommunal AöR  

Version: B 
Gültig ab: 01.08.2020 Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 2 von 3 

 

 

FO
-0

31
_A

G
BA

llg
em

ei
nA

VR
Ko

m
Ao

eR
75

B0
10

82
0 

 

senen Erhöhung der Leistungs- und Lieferungs-
preise unter Angabe der Gründe der Kostener-
höhung zu.  
Die Preiserhöhung wird gegenüber dem Ver-
tragspartner schriftlich geltend gemacht. Der 
Vertragspartner kann der Preiserhöhung binnen 
2 Wochen nach Erklärung der Preiserhöhung 
widersprechen.  
Widerspricht der Vertragspartner der Preis-
erhöhung nicht, so gilt die Preiserhöhung ab 
dem im Preiserhöhungsschreiben der AVR ge-
nannten Termin als vereinbart. Widerspricht der 
Vertragspartner der Preiserhöhung, ist die AVR 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 3 Mo-
naten ab Zugang des Widerspruchsschreibens 
bei der AVR zum Monatsende zu kündigen.  
Sofern nicht von AVR verschuldet gehen ver-
gebliche An- und Abfahrten zulasten des Ver-
tragspartners. Als vergeblich ist eine Fahrt auch 
dann anzusehen, wenn eine Leerung mangels 
Inhalt nicht erfolgt. 
 
3. Die von der AVR erbrachte Leistung ist nach 
Leistungserbringung sofort fällig. Der Rech-
nungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang der Rechnung ohne Abzug zu zahlen. 
 
4. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist 
die AVR berechtigt, Zinsen und Ersatz des 
sonstigen Verzugsschadens gemäß § 288 BGB 
zu verlangen; weitergehende Ansprüche werden 
hierdurch nicht berührt. 
 
5. Ab der 1. Mahnung ist die AVR berechtigt, 
von dem Vertragspartner Mahngebühren in Hö-
he von 5,00 € je Mahnung zu fordern. Diese 
wird auf die Schadenspauschale gemäß § 288 
Abs. 5 S. 1 BGB angerechnet, deren Geltend-
machung durch die vorliegende Regelung nicht 
berührt wird. 
 
6. Der Vertragspartner kann Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrechte gegenüber Forde-
rungen der AVR nur geltend machen, wenn die 
Ansprüche des Vertragspartners gegenüber der 
AVR rechtskräftig festgestellt oder von der AVR 
in Textform anerkannt worden sind. 
 
§ 5 Abnahme- und Rügepflichten 
Der Vertragspartner hat die ihm von der AVR 
gelieferten Gegenstände unverzüglich auf ihre 
vertragsgemäße Beschaffenheit zu untersu-
chen. Rügen wegen offensichtlicher Mängel 
müssen unverzüglich schriftlich geltend gemacht 
werden. Mängel, die bei sorgfältiger Prüfung 

nicht entdeckt werden können, sind unverzüg-
lich nach ihrer Entdeckung der AVR schriftlich 
mitzuteilen. § 377 HGB bleibt unberührt. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
1.  Bis zur vollständigen Bezahlung der Forde-
rungen der AVR aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Vertragspartner bleiben die verkauften 
Gegenstände im Eigentum der AVR.  
 
2. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der von der AVR gelieferten Gegen-
stände entstehenden Erzeugnisse zu deren vol-
len Wert, wobei die AVR als Hersteller gilt. 
 
3. Werden die von der AVR gelieferten Ge-
genstände mit anderen nicht der AVR gehö-
renden Gegenstände verarbeitet, vermischt oder 
verbunden, so erwirbt die AVR Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis der des Wertes 
der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten, 
vermischten oder verbundenen Gegenstände 
zur Zeit der Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung. 
 
§ 7 Haftung 
1. Schadensersatzansprüche des Vertrags-
partners, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere wegen der Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in 
den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrläs-
sigkeit oder wegen der verschuldeten Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflicht-
verletzung der AVR, eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
 
2. Der Schadensersatz für die Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit vorliegt oder für Körperschäden, wegen 
der Verletzung des Lebens oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Es wird vermutet, dass der ver-
tragstypisch vorhersehbare Schaden in diesem 
Fall der Höhe des Preises der Leistung ent-
spricht. 
 
§ 8 Vertragsdauer und Kündigung 
1. Der Vertrag wird, sofern nicht anders ver-
einbart, auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er 
ist erstmalig nach Ablauf von 2 Jahren mit einer 
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Frist von 3 Monaten zum Ende eines Vertrags-
jahres kündbar.  
 
2. Jeder Vertragspartei steht das Recht zur frist-
losen Kündigung zu, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die andere Vertragspartei die ihr ob-
liegenden vertraglichen Pflichten trotz zweimali-
ger schriftlicher Abmahnung weiterhin verletzt.  
 
3. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  
 
§ 9 Höhere Gewalt 
Die Pflicht der AVR zur Leistungserbringung 
ruht, solange die Erbringung der Leistung aus 
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat (z. B. 
höhere Gewalt oder sonstiger Umstände wie 
Streik, Aussperrung oder behördliche Verfü-
gung), wesentlich erschwert oder unmöglich 
wird. 
 
§ 10 Datenschutz  
Die im Rahmen der Angebotserstellung/Auf-
tragsabwicklung bzw. Vertragserstellung oder 
Vertragsänderung erforderlichen Daten werden 
von der AVR im Sinne des BDSG in seiner je-
weils gültigen Fassung erhoben, verarbeitet und 
genutzt. 
 
§ 11 Allgemeines 
1. Änderungen und Ergänzungen dieses Ver-
trages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form.  
 
2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages 
unwirksam sein, so bleiben die übrigen Ver-
tragsbestimmungen gleichwohl wirksam. Die 
Vertragsparteien sind verpflichtet, eine unwirk-
same Vertragsbestimmung nach Treu und 
Glauben durch eine solche Bestimmung zu er-
setzen, die dem Zweck der unwirksamen Be-
stimmung am nächsten kommt. Ist dies nicht 
möglich, tritt die gesetzliche Regelung an die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung.  
 
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle ge-
genwärtigen und zukünftigen Ansprüche, die 
aus diesem Vertrag entstehen, ist Sinsheim, 
sofern die Vertragsparteien Kaufleute sind. 
 


